
n -\fOgS der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XYIll. Gesetzgebungsperiode 

ANTRAG 

der Abgeordneten Or. iKsüfle]" I Dr. Nowotny 

und Genossen 

No . ... cfJ:.�€ .. .1 A 
Präs.: 4. DEZ. 1991 

.................... ., ••••••• O.D .. 

betreffend ein Bundesgesetz über die Abwicklung von Förderungen nach dem 

Startwohnungsgesetz und zur Änderung des Bundesgesetzes BGB1.Nr. 301/1989 

(Startwohnungsförderungs-Abwicklungsgesetz) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz über die Abwicklung von Förderungen nach dem Startwohnungsge

setz und zur Änderung des Bundesgesetzes BGB1.Nr. 301/1989 (Startwohnungs

förderungs-Abwicklungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Bundesgesetz über die Abwicklung von Förderungen nach dem Startwohnungsge

setz sowie Änderung des Bundesgesetzes BGB1.Nr. 301/1989 betreffend Bestim

mungen über die Abwicklung der Bundeswohnbaufonds und Änderung des Bundes

finanzgesetzes 1989, des Wohnbauförderungsgesetzes 1984 und des Bundesge

setzes BGB1.Nr. 373/1988· 

I. Abschn1tt 

Zustlnd1gke1t 

, 1. (Verfassungsbestimmung) Der Bund kann die gemäß 

Artikel 11 Absatz 4 des Bundesverfassung_gesetzes, mi� dem 

da. 8undes-ve�fassungsgesetz in der Fassung von 1929 

hinSichtlich der Zust!ndigke1t fUr das Volkswohnungswesen 

gelndert wird, BGB1.Nr. 640'1987, geltende Rechtslaga fUr 
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die Abwicklung d�r vom eundes- Wühn- u�d S1edlu�gstonds acf 

Grund des Start�chnungsgesetzes, 8GBl.Sr. 264 1982, g�

währten Förderungen gem�ß d�n folgende� Abschnitten ���ern. 

11. Abschnitt 

RUCKzahlungsbegünstigung 

§ 2. (1) Darlehensschuldner von Darlehen, dh� '10m Sundes- l'lchn

und Siedlt.mg5fonös (in der Folge kurz F:mds genarmt I gem&.ß 

§ 8 des Startwohnungsgesetzes gewährt worden sind, haben 

gegenüber dem fonds nach �aßgabe dieses Bundesgesetz�s bei 

vorzeitiger RücKzahlung des Darlehen. A�spruch auf ein� 

Begünsti9ung in Form eines Nachlasses, 

(2) Oie begün s t igte vor:eitige �ückzahlun9 1st du�ch An�rag 

geltend zu machen und hat durch einen e1nmaligen Tilgungs

betrag zu erfolgen. 

§ 3. Der Nachlaß beträgt 25 t Qe� noch nicht fälligen Darlehen3-

restschuld. Oie vorzeitige Rticxzahlung hat u�ter Einnaltung 

einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum n�ehstmogllch�n 

Fälligke1tsterm1n der Halbjahrestilgung�rate� (Halbjahres� 
annuitaten) zu erfolgen. Oie RUndigungserkl.rung ist in den 

Antrag auf Gewährung des Nachlasses au�zunehmen und gilt nur 

fOr den Fall �er ErfUllung der Anspruchsvoraus�et�ung@n. 

§ 4. Der Nachlaß darf nur gewährt werden, wenn zum Zeitpunkt der 

Antragstellung alle nach dem Tilgun9splan b1�her fällig 

gewordenen, mindestens aber fünf fälligeHalbjahr�s

tilgungsraten (Hal�j ahresannuitätQn) sowie die auf Grund 

einer vom Fonds ausgesprochenen KUndiqung oder Fällig

stallung des Darlehens aufgelaufenen Zinsen gelQ1�tet worden 

sind. Der Nachlaß darf nicht gewährt v:'erden, wenn d�� 

earl.hen zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag 

gekündigt oder f�llig gestellt ist, wobQ1 �ine Rücknahme d�r 

265/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)2 von 9

www.parlament.gv.at



- 3 -

KUndigung oder Fälligstellung durch den Fonds nicht zul���1g 

ist. wenn Uber das V�r�ögen des D�rlehensschuldners der 

Kor.kurs oder das Ausgleichsverfahre:'l. red",tskr!1ftig eröffr,e':: 

werden ist. 

§ 5. Nacn Antri!!lgstellun� sind d�!Tl Darleher.ssdwldner die HÖl''.@ der 

noch aushaf�.nden Carlehensrestschuld sowie die RUck

zahlungsbedingungen mitzuteilen. Dabei ist bei noch nicht 

endgul tig abgereChnetem Förderungsverfa.!1ren vor�ub.hal t�l"\, 

daS der mitgeteilte Betrag nach dem Ergebnis der endgültiger 

Abrechnung angepaßt werden kann. 

§ 6. �ach begünstigter vorzeitiger Tilgung d�r Darlehensschuld 

hat der Fonds dem Eigentümer (Wohnungseigentümer) dia 

Einwilligung zur Löschung des Pfandrechtes fOr das Darlehen 

und aller auf Grund der Oarlehensbedingungen zu sein�n 

Gunsten einverleibten Rechte und Einschrankungen zu 

erteilen. 

III. Abschnitt 

Darlehensverzinsung 

§ 7. (1) Die vom Fonds auf Grund des § 9 d,�s St�rtwohnul"Igsge

setzeS geschlossenen Oarlehensvarträg� gelten auf Antrag . 

des Oarlehensschuldner� mit dem in § ß Ab9. 3 gertannten 

Zeitpunkt als dahin ge andert , �aa 

1. der aushaftenda Darlehensrest zum Zinsfuß eines 8au

sparkassendarlehens halbjl!ll'lrlich im nachhinein 2:U VQr

�insen ist und 

2. die für die Vermietung einer Start''1ohnung geltenden 

förderun9srechtlichen Besehr�nkun.en bei Neuvermietung 

entfallen. 
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(2) Ein Antrag gem�ß Abs. 1 kann gültig '�r gestellt 

werden. wenn die Vora�sgetzungen im Sinne des § 4 

vorliegen. 

§ 8. (1) Binnen dre� �onaten ab Einlangen �in�� gUltiyen An

trages hat der Fonds dem Darlehensschuldner den 

entsprechend geänderten RUckzahlung8ple� �u Ucermitteln. 

(2) Bei gr�tellung des Ruck%ahlungspl�nes ist von eili�m 

Verzinsungsbeginn ab dem nach Einlangeli �es �ntcages 

nächstfolgende,,", Fäll1gkei ts termin aU!Jz'"H;ehen. 

(3) Die RechtS�1rkungen gemäß § 7 Abs. 1 treten mit 

Einlangen des geanderten RücKzahlungsplanes beim Darlehens

schuldner ein. 

IV. Abschnitt 

Cemeinsame Bes'timmunger\ 

§ 9. Antröge gemäß dem IL und 1:1I. Abschni.tt sind jetoJeils bis 

�um 31. De�emb.r 1996 beim Bundesm1niater1um fUr 

wirtschaftliche Angelegenheiten einzubringen. Den Antr�gen 

ist eine Aufstellung Ober die laufend�n Startwohnungsmiet

verhältnisse und deren jeweiliges Vertragsende anzu

schließen. 

V. Abscht'l1tt 

Auß�rordentliche Tilgung 

§ 10. Wird ein Gebäude, in dem sich e1ne oder mehrare durch ein 

Darlohen des Fonds gefOrderte Startwohnungen befinden, oder 

eine derart geförderte Start'o>/ohnung �.m wohnungaeigenturn 

durch Rechtsgeschäft unter Lebenden ',lbertrag�nr so hat der 

Erwarber, sofern er nicht mit dem VeJ:äuß&rer in gerader 

Linie verwandt oder 6essen ehegatte tst, 40 , de8 noch aus

haftenden D�rlehen9re8tes zurück�uzahlen. 
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§ 11. Durch eine außerordentliche Tilgung gem�ß § 10 v�r���=� 

s�ch bei unveranderter Hbhe der Tilg��gsrate (Annuit�:\ j�g 

Laufzeit des Derlehens entsprechend. 

VI. Abschnitt 

Auslaufen da� Starthilfe 

§ 12. Starth�lfe gem�ß den §§ 15 und 7 des St,lrt·..:oh�ungsg�se"'::zes 

darf nur �ew$hrt werden, sofern �er Yietvertrag Uber di2 

Startwohnung vor dem 1. Ji!nner 1992ab':Jeschlossen ","Jrde ur�d 

das �ietverhältnis spätestens mit dem L. J!nner 1992 be

gonnen hat. 

VII. Abschnitt 

Abfuhr von Fondsmitteln 

§ 13. Cer Fon�a hat spätestens �is zum 31. Juli 1992 auf Grund 

der �bwicklung nach diesem 8undesgesetz einen Betrag in 

Hehe von 630 Mio. S an den Bund abzufthren; weitere frei 

werdende Beträge auf Grund de. Auslaufens Cer Starthilfe. 

die übe. 600 Mio. S hinausgehen, sind nach :vraßg<!be der 

Auflö�ung der entliprechenden RÜCkstellung an den Bund 

abzuführen. 

VItI. Abschnitt 
Änderung des Bundesgesetzes aGS1.�r. 301/1989 

§ 14. Oas Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen ijber die Ab\Vicklu�9 

der Bundeswohnbaufonds getroffen und das 8undesfinanz

gesetz 1989, das WOhnbauforderut\g9ge!;:etz 1984 und das 

Bundesgesetz BCBl.Nr. 373/1988 geändert werdttn, wird wie 

folgt geändert: 
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1. In § 2 Abs. 3 tritt an die Stelle des zitats '§ 13� �e! 

Aktiengesetz:es 1965, BG81.�;r. 38," das Zita1: "§ 273 des 

Handelsgesetzbuches in der jeweils geltendan �assung" u�d 
und an die Stelle des Z1tats '§ 141 �es Äk�iengeset�es 

1965" das Zitat "§ 275 öes Handelsgesetzbuches Ü1 �er 

je�eil� geltenden fa�sung". 

2. Dem t 3 wird folgender Satz angefügt: 

.. Ab dem Gi'schaftsj ahr 1992 gebuhren diH Jahr8Sijber�cr-.�5Se 

zur Gänze den !.ändern." 

3. § 11 Abs. 2 1�utet: 

"(2) § 3 tritt, soweit im folgenden ni�ht and�res bßst��mt 

i�t. mit dem 1. Jänner 1990 in Kraft. � 

4. Dem § 11 wird fOlgender Abs. 4 angefügt: 

(4) § 2 Abs. 3 und § 3 let�ter Satz i� der Fassung de� 

8undesgeset�es BGB1.Nr . . . . . . . • . . . . . . . . .  /1991 treten mit 

• • • • • • •  41 • • • • • • • •  in Kraft." 

IX. AbSchnitt 

Inkrafttreten Und VOllziehunq 

§ 15. Die Abschnitte II bis IV treten mit 1. Jänner 1992 in 

Kraft. 

§ 16. Mit der Vollziehung des § l ist die 9undesregis.ung, mit 

der Voll�1ehung ö�s § 7 Abs. 1 und �e8 § a Ab •. 3 der 

Bunde�mini5ter für Justiz, mi t der VC llziehung des. § 13 

hinsichtlich der Vereinnahmunq de·s ar den eund 6b�u .. 

führenden Betrages der 8un�esmini.ter für Finanzen Und mit 

der voll ziehung der übrigen eestimrnungen dieses 

Bundesgasetzes der Bundesm1nister tür wirtschaftliche 

Angelegenheiten betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, den gegenständlichen 

Antrag unter Verzicht auf die erste Lesung dem Finanzausschuß 

�'� 
zuzuweis ,�/ ' 
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Begründung: 

Mit 8-VG Novelle BGS1.Nr. 640/1987, in Kraft: getreten am 

1.1.1989, wurden die förderungsreeht11chen Teile des 

Startwohnungsgesetzes, BGB1.Nr. 264/1982, in �andesrecht 

transformiert ("verländertN). Mit demselben Datum hat der vom 

Bundesministerium für wirtsenaftliche lmgelegenheiten verwal:-ete 

Sundes-Wohn- und Siedlungsfonds seine aktivt!! Förc1erun9stati�k�it 

eingest.llt� jedoeh sind gemäß Art. II Abs. 4 der og. 8�VG 

:-';ovelle alle im Zeitpunkt der "Verl!n�erung" noch laufenden 

Förderungsverfahren "nach der am 31. De%embtu' 1987 gel temJen 

�echtSlage weiter zu behandeln�. 

Gemäß § 5 "ba. 2 des sogenannten "Fondsabwi·:klungsgesetzel" I 

BGBl.Nr. 301/1989, mu$ten daher els Vorsorg. für �ukünftig 

aufgrund des § 6 startwohnungsgeset:z Zu g.w;�hrende Starthilfen in 

der !roffnungsbilanz über 700 Mio. S an Rüc�stellungen gebildet 

werden. 

Aufgrund haushaltsrechtlicher Überle�ungen sowie zur 

St�ukturbereinigun9 bei �en b.i�en 5undeswohncaufonds wurde im 

Oktober 1991 zwischen dem Bundesminister für Finanzen un� 

Vertretern der Länder vereinbart. daß für �eue Startwohnungs

mieter kein Anspruch ouf Starthilfe mehr be stehen SOll und den 

Oarlehen9nehmern die Möglichkeit einer begünstigten �,'Uckzahlung 

ein:zuraumen ist . Die durch diese Maßnahmen er�ielten Erlöse 

sollen dem Bund �ufließen (rd. 650 Mio. S), während die 

zukünftigen Überschüsse der Bundes-Wohnbaufond. zur Gän�e den 

Ländern zustehen. sollen. 
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Außerdem wird angestrebt, die tur das "Aus!cnin:'strieren" des 

Start�chnungsgesetzes notwendige Zeit9pan�e. unter gleichzeitiger 

Kosten9�ns�arung fur die fondsverwaltung SOW.9 bei verst8rkt@� 

RücKfluß der offentliehen rörderungs�ittel, �öglichst �u 

verkürzen. Dieses Ziel soll ohne Eingriff in die 

Rechtsverhältnisse der d�rzeitigen Startwohn�ngsmieter und die 

Rechtsstellung der F6rderungsnehmer er�olgen. Den derzeitigen 

Startwohnungsmietern bleibt daher ihr �nspru�h auf Starthilfe bis 

zum Auslaufen ihrer Mietverträge gewahrt. Jen För�erungsnehmern 

wird auf ihren Antrag entweder ein beqünstlgter Ausst1e� od�r 

eine Neugestaltung des Förderungavertrages �ngeboten. 

Sowohl die begUnst1gte Rückzahlungsmöglichk�it als auch der 

Anspruch auf Neugestaltung �es Förderungsvertrages sollen nur 

befristet in der Zeit vom 1.1.1992 bis 31.12.1996 eingefUhrt 

werden. 

W.nn auch die 1n den Abschnitten LI bis VI enthaltenen Reg�lungen 

keinen Eingriff in V.rtragsverhalt�1sse mit Sich brin��n, stellen 

sie doch eine materielle Änderung der vom F�,nds anzuwendenden 

Rechtigrundlage dar. Im H i nblick auf Art. 11 Aba. 4 dar B-VG 

Novelle BGB1.Nr. 640/1967 bedarf es einer 1m Verfassungsrang 

etehendan Zuständigkeitsnorm, die den 8urid��gesetzgeber 

ermächtigt, im gen au bestimmten Umfang festgeleg�e 

Anwicklungsnormen zu erlassen (§ 1). 

Durch die im 11. Abschnitt in Anlehnung an jas RUekzahlungs

begunstigungsgesetz 1987, BGS1.Nr. 340 , geregelte 

RUckzahlungsbagünstigungsaktion für die in dar Regel auf 25 Jahre 

zinsenlos gewährten Startwohnung�-Förderungsdarleh.n werden 

einerseits verstärkte MittelrUekflüsse mo�11isiert und 

andererseits durch eine danach gesunkene A��ahl von 

Förderungsfällen der Verwaltungsaufwand vetringert. 
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Mit Hilfe des III . .  Abschnittes wird es den Fcrder�ng9nehme�� 

ermoglicht - ohne �usstieg aus dem Darlehensverhä:tnis -

allerdings bei �leichzei tiger Verzin�ung des aushafter.den 

Darlenensrestes in Höhe eines Bausparkassendl\rlehens analcg Z� 

§ 9 Z 8 Startwohnungsgeset%, den als "Startt.;,)hnungen" ver,.;er.dete:-. 

Wohnraum nach Ac lauf der bestehenden Start,,;ohnung�-Mietvt!r�:::-a;e 

ohne förderun9srechtliche Beschr!nkungen nac� den al1g�meinen 

Best1mmungen des r-l1etrechts z.u vermieten. 
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